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Betreff

1. Satzung zur Änderung der Nutzungs- und Gebührenordnung für die 
Stadtbibliothek der Stadt Köthen (Anhalt) vom 23.11.2001 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

24.11.2011: Sozial- und Kulturausschuss 
06.12.2011: Hauptausschuss 
15.12.2011: Stadtrat

24.11.2011 
06.12.2011 
15.12.2011

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Nutzungs- und Gebührenordnung für die 
Stadtbibliothek der Stadt Köthen (Anhalt) vom 23.11.2001 gemäß Anlage.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 3, 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
§§ 2, 4, 5 und 13a des Kommunalabgabengesetz für das Land Sachsen-Anhalt
§§ 3, 10 Bibliotheksgesetz für das Land Sachsen-Anhalt



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Stadtrat beschließt die 1.Satzung zur Änderung der Nutzungs- und Gebührenordnung für die 
Stadtbibliothek der Stadt Köthen (Anhalt) vom 23.11.2001 gemäß Anlage. 

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 3, 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
§§ 2, 4, 5 und 13a des Kommunalabgabengesetz für das Land Sachsen-Anhalt
§§ 3, 10 Bibliotheksgesetz für das Land Sachsen-Anhalt 

Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Zur weiteren Haushaltskonsolidierung hat der Stadtrat in seinen Sitzungen am 16.12.2010 und am 
07.07.2011 beschlossen, eine Erhöhung der Gebühren für die Benutzung der Stadtbibliothek der Stadt 
Köthen (Anhalt) vorzunehmen.

Folgende Gebührenerhebungen wurden beschlossen:

   neue Gebühren Einzelerhöhung

 alt ab 2012  ab 2014ab 2012ab 
2014

Ausweise: Ersatzausstellun
g:

        2,00 €         5,00 €          3,00 €  

Fernleihe:          2,00 €         4,00 €          2,00 €  

Vorbestellung:          1,00 €         2,00 €          1,00 €  

Einarbeitung:          4,50 €         5,00 €          0,50 €  

Ersatz Schäden          1,00 €        10,00 €         10,00 €  

      

Jahresgebühr: Erw.:        10,00 €        17,00 €        24,00 €         7,00 €         
7,00 € 

 Erm./Jug.:         5,00 €         6,00 €          1,00 €  

Versäumnisgebühr:       

1. Woche: Erw.:         0,60 €         2,00 €          1,40 €  

 Erm.:         0,30 €         1,00 €          0,70 €  

2. Woche: Erw.:         1,20 €         4,00 €          2,80 €  

 Erm.:         0,60 €         2,00 €          1,40 €  

3.Woche: Erw.:         1,80 €         6,00 €          4,20 €  

 Erm.:         0,90 €         3,00 €          2,10 €  

Die gegenwärtige Gebührenordnung ermöglicht durch Nutzung der Familienkarte die Benutzung der 
Bibliothek für 2 Erwachsene gegen eine Jahresgebühr in Höhe von 15,00 €. Verglichen mit dem 
Erwerb von 2 Jahreskarten für Erwachsene bedeut dies eine Ersparnis von 5,00 € für die Nutzer.

Im Rahmen der Grundsatzbeschlüsse zur Haushaltskonsolidierung vom 16.12.2010 und 07.07.2011 
war eine Erhöhung der Gebühren für die Familienkarte unterblieben.

Um auch weiterhin eine Familienkarte anbieten zu können, wird vorgeschlagen, die hierfür zu 
entrichtende Jahresgebühr in vernünftiger Relation zu den bereits beschlossenen Erhöhungen der 
übrigen Jahresgebühren ab 2012 um 15,00 € auf 30,00 € zu erhöhen.
Der Anreiz zum Erwerb einer Familienkarte bleibt durch die verbleibende Ersparnis von 4,00 €  
erhalten. 

Zur Umsetzung der Grundsatzbeschlüsse zur Haushaltskonsolidierung vom 16.12.2010 und 
07.07.2011 sowie zur Anpassung der Jahresgebühr für die Familienkarte ist die 1. Änderung der 



aktuellen Benutzungs- und Gebührenordnung gemäß Anlage erforderlich.

Anlagen: 
1. Satzung zur Änderung Nutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbibliothek der Stadt Köthen
(Anhalt) vom 23.11.2001






1. Satzung zur Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbiblio-


thek der Stadt Köthen (Anhalt) vom 23. November 2001 


 


Aufgrund der §§ 3, 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt in der 


Fassung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383) zuletzt geändert durch § 20 StiftungsG 


LSA vom 20. Januar 2011 (GVBl. LSA S. 14), der §§ 3, 10 des Bibliotheksgesetzes des Lan-


des Sachsen-Anhalt vom 16. Juli 2010 (GVBl. LSA S. 434) und der §§ 2, 4, 5 und 13a des 


Kommunalabgabengesetzes vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) zuletzt geändert 


durch Art. 2 des Gesetzes vom 02. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58) hat der Stadtrat der Stadt 


Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 15. Dezember 2011 die folgende Satzung beschlossen: 


 


 


Artikel 1 


 


Die Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbibliothek der Stadt Köthen (Anhalt) 


vom 23. November 2001 (Amtsblatt Nr. 12/2001 S. 10) wird wie folgt geändert: 


 


1. § 6 erhält folgende neue Fassung: 


 


„§ 6 


Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 


 


(1) Der Benutzer hat die für 


- die Ausstellung eines Benutzerausweises (§ 3), 


- Fernleihe, 


- Vorbestellungen, 


- Mahnungen, 


- die Einarbeitung von Ersatzexemplaren bei Medienersatz durch den Benutzer und 


- die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von beschädigtem oder nicht zurück-


gegebenem Bibliotheksmaterial 


gemäß Anlage I dieser Satzung entstehenden Verwaltungsgebühren zu entrichten. Die Gebühr 


ist sofort fällig. 


 







(2) Für die Benutzung der Bibliothek ist eine Jahresgebühr gemäß Anlage I dieser Satzung zu 


entrichten. Die Jahresgebühr entsteht mit Anmeldung des Benutzers und ist sofort fällig. Die 


Jahresgebühr berechtigt vom Zeitpunkt der Entrichtung an für zwölf Monate zur Benutzung 


der Stadtbibliothek. Bei erneuter Benutzung nach Ablauf der zwölfmonatigen Frist entsteht 


eine neue Jahresgebühr, die Sätzen 1 und 2 gelten entsprechend. 


 


(3) Für Bücher und andere Medien, die nach Ablauf der Leihfrist nicht zurückgegeben wer-


den, hat der Benutzer eine zusätzliche Benutzungsgebühr gemäß Anlage I dieser Satzung zu 


entrichten. Die Gebühr ist auch dann zu entrichten, wenn der Benutzer keine schriftliche 


Mahnung erhalten hat. 


 


(4) Ansprüche aus dem Gebührenschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet wer-


den, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten 


würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung 


nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. 


 


(5) Gebührenschuldner ist der Benutzer. Als Benutzer gilt der Inhaber des Benutzerausweises. 


Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren sind die Erziehungsberechtigten Gebühren-


schuldner. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. Die Gebührenschuld 


entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistung, bei verspäteter Rückgabe mit Beginn des Ta-


ges, der auf den Rückgabetermin folgt; einer vorherigen Mahnung bedarf es nicht. Die Ge-


bühren sind sofort fällig.“ 


 


2. Nach § 8 Satz 9 wird folgender Satz 10 eingefügt: 


 


„§ 6 Abs. 5 gilt entsprechend.“ 


 


3. Anlage I zur Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek Köthen (Anhalt) er-


hält folgende neue Fassung: 


 


„Anlage I zur Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek Köthen (Anhalt) 


 


Verwaltungsgebühren gemäß § 6 Abs. 1 der Benutzungs- und Gebührenordnung 


 







Verwaltungsgebühren für 


  


Ausstellen eines Benutzerausweises 2,00 Euro


  


Ausstellen eines Ersatzbenutzerausweises 5,00 Euro


  


Auftragserteilung für auswärtigen Leihverkehr (Fernleihe) 4,00 Euro


  


Vorbestellung je Medieneinheit 2,00 Euro


  


Mahnung ab dem 10. Tag nach Ablauf der Leihfrist 2,00 Euro


  


Bearbeitungsgebühr für Einarbeitung eines Ersatzexemplars bei Me-


dienersatz 


5,00 Euro


  


Schadenersatz bei kleineren Schäden an den entliehenen Medien bis 10,00 Euro


 


Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 der Benutzungs- und Gebührenordnung 


 


Jahresgebühr für die Nutzung der Stadtbibliothek 


  


Jahresgebühr ohne Ermäßigung 17,00 Euro


  


Ermäßigte Jahresgebühr (Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebens-


jahr, Studenten, Auszubildende, Wehr-. Zivil- und Ersatzdienstleisten-


de, Sozialhilfe- und ALG-2- und Sozialgeldempfänger, Schwerbehin-


derte, Rentner) Der Anspruch auf Ermäßigung ist nachzuweisen. 


6,00 Euro


  


Jahresgebühr Familienkarte für 2 Erwachsene 30,00 Euro


  


Einzelentleihung für Saisonbenutzer (pro Ausleihaktion, nicht pro Me-


dium) 


1,00 Euro


  


Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr Entrichten keine Jahresge-


bühr 


 


 







Benutzungsgebühren bei übermäßiger Nutzung der Medien gemäß § 6 Abs. 3 der Be-


nutzungs- und Gebührenordnung 


 


Versäumnisgebühren für das Überschreiten der Leihfrist je Medienein-


heit für jede angefangene Woche (ab 1. Tag nach Ablauf der Leihfrist) 


- Jugendliche und Erwachsene 2,00 Euro


- Kinder (bis zum vollendeten 14. Lebensjahr) 1,00 Euro


  


Der Höchstbetrag der Versäumnisgebühren ist auf den doppelten An-


schaffungspreis des Mediums begrenzt.“ 


 


Artikel 2 


 


Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 


 


 


Köthen (Anhalt), ……Dezember 2011 


 


 


Kurt-Jürgen Zander 


Oberbürgermeister 





Anlage zur Sitzungsvorlage
1. Änderungssatzung Bibliothek.pdf


